
  

 

                                                                                              

    Hamburg, 05.06.2026 

 

Einladung zur ordentlichen Abteilungsversammlung der Abteilung Badminton 

 

Moin zusammen, 

die Abteilung Badminton lädt ein zur Abteilungsversammlung  

am:      Montag, 22. Juni 2026 um 19:00 Uhr    

Ort:     Clubraum Tunici, Ulzburger Straße 94, 22850 Norderstedt 

   

Tagesordnung 

1. Begrüßung und Eröffnung 

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit 

3. Berichte der Abteilungsleitung  

4. Wahl der Abteilungsleitung (3 Personen) 

5. Anträge 

6. Verschiedenes 

 

Eingeladen sind alle Mitglieder der Badminton-Abteilung, stimmberechtigt sind alle 

Mitglieder nach Vollendung des 16. Lebensjahres, die dem Verein mindestens sechs Monate 

angehören. 

Auf der Abteilungsversammlung findet die Wahl der Abteilungsleitung statt. Die Mitglieder 

der Abteilungsleitung benennen aus ihrer Mitte heraus eine vorsitzende Person, ihre 

Stellvertretung und eine verantwortliche Person für Finanzen. Zudem können innerhalb der 

Abteilungsleitung weitere inhaltliche Zuständigkeiten festgelegt werden. 

Anträge und schriftliche Bewerbungen bzw. Vorschläge für Kandidaturen für die 

Abteilungsleitung müssen satzungsgemäß bis zum 31.05.2026 beim Amateurvorstand 

(Hamburger Sport-Verein e.V., Amateursport, Uwe-Seeler-Allee 9, 22525 Hamburg oder 

sport@hsv.de) in schriftlicher Form vorliegen.  

Satzungsgemäß wird die finale Tagesordnung inklusive eingereichter Kandidaturen und 

Anträge spätestens zwei Wochen vor der Abteilungsversammlung auf der 

Vereinswebsite veröffentlicht.  

Mit sportlichen Grüßen 

Deine Abteilungsleitung Badminton 

HAMBURGER SPORT-VEREIN E. V. 

 



  

 

                                                                                              

    Hamburg, 05.06.2026 

 

Anträge zur ordentlichen Abteilungsversammlung der Abteilung Badminton 

 

Folgende Anträge haben uns fristgerecht zum 31. Mai 2026 für die ordentliche 

Abteilungsversammlung Badminton am 22. Juni 2026 erreicht:   

Wahlvorschläge: 

Mitglieder der Abteilungsleitung (3): 

➢ Thorben Theil 
➢ Stephan Schleicher 
➢ Falco Stelmaszewski 

 
Antrag von Thorben Theil: 

Betreff: Anpassung der Abteilungsbeiträge zum 01.09.2026 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen, die Abteilungsbeiträge zum 01.09.2026 wie 

folgt anzupassen: 

Beitragsgruppe Aktuell (€/Quartal)* Neu (€/Quartal) Differenz (Quartal) 

Familie 134,63 € 157,13 € +22,50€ 

Erwachsene 80,25 € 95,25 € +15,00 € 

Freizeit 65,25 € 75,25 € +10,00 € 

Jugend 51,75 € 61,75 € +10,00 € 

Mitarbeiter 21,75 € 26,75 € +5,00 € 

 *inkl. Vereinsbeitrag (12€/Quartal) 

Begründung 

1. Einführung des Nutzungsentgelts durch den HSV e.V. 

Mit Wirkung zum 01.07.2026 erhebt der HSV e.V. ein Nutzungsentgelt für alle 

Abteilungen, die vereinseigene Sportstätten nutzen. Die anfallenden Einnahmen fließen 

direkt in die Verwaltung und Instandhaltung der jeweiligen Sportanlage. Diese neue 

Kostenposition wirkt sich auf unser Abteilungsbudget aus und lässt sich nicht durch 

Einsparungen an anderer Stelle auffangen, ohne den Trainings- und Spielbetrieb zu 

beeinträchtigen. Eine Infoveranstaltung hierzu hat am 18.05.2026 stattgefunden. 



  

 

 

2. Bewusstes zweistufiges Vorgehen 

Die Abteilungsleitung schlägt ausdrücklich vor, die notwendige Gesamtanpassung in zwei 

Schritten umzusetzen: Die vorliegende erste Stufe tritt zum 01.09.2026 in Kraft. Eine 

zweite Stufe - sofern erforderlich - soll durch einen separaten Antrag an die 

Abteilungsversammlung 2027 mit Wirkung zum 01.01.2028 beschlossen werden. 

Dieses Vorgehen hat zwei Vorteile: Zum einen werden alle Mitglieder schrittweise und 

transparent in die finanzielle Entwicklung einbezogen. Zum anderen ermöglicht es der 

Abteilungsleitung, die weitere Entwicklung - sowohl auf der Kostenseite als auch im 

Hinblick auf den Gesamtkontext - angemessen zu berücksichtigen, bevor ein weiterer 

Schritt gegangen wird. Die Mitgliederversammlung entscheidet zu gegebener Zeit erneut. 

3. Verhältnismäßigkeit der Anpassung 

Die vorgeschlagenen Beträge sind so bemessen, dass sie den durch das Nutzungsentgelt 

entstehenden Mehrbedarf weitgehend ausgleichen, ohne die Abteilung finanziell zu 

überpolstern. Ziel ist eine nachhaltige Kostendeckung, die den Abteilungsbetrieb 

langfristig sichert. 


